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A. Einleitung

I. Strukturwandel im Völkerrecht

„Rechtssetzung findet auch außerhalb der klassischen völkerrechtlichen Quellen
statt, in Verträgen zwischen global players, in privater Marktregulierung durch multi-
nationale Unternehmen, internen Regelsetzungen internationaler Organisationen, inter-
organisationalen Verhandlungssystemen, weltweiten Standardisierungsprozessen, die
sich teils in Märkten teils in Verhandlungsprozessen von Organisationen abspielen.“1

Die Vorstellung, dass das Recht noch an die Organisationsform des Staates
gebunden ist, scheint auf dem Rückzug befindlich. Revolutionär anmutende Ana-
lysen beschwören einen grundlegenden Wandel des Völkerrechts herauf, an des-
sen Anfang ein stetiges Schwinden staatlicher Souveränität und der Bedeutungs-
verlust staatlich-positiven Rechts stehen. Das gleichzeitige Erstarken zivilgesell-
schaftlicher Einflussnahme und die Entthronung der Staaten als einzige originäre
Rechtssubjekte auf der Bühne des internationalen Rechts sind weitere Kenn-
zeichen dieses Wandels; Rechtsentstehung geschehe infolgedessen mittlerweile
auch außerhalb der eigentlichen Rechtssysteme.

Der Völkerrechtsdiskurs ist in der jüngeren Zeit um eine kaum mehr zu über-
blickende Anzahl diesbezüglicher Publikationen bereichert worden, wobei vieler-
orts noch Einigkeit zumindest darüber herrscht, dass im Zuge solcher Dynamiken
völlig neue normative Ordnungsmuster entstehen oder bereits entstanden sind.
Deren Erscheinungsbilder sind so zahl- wie variantenreich:

Verbreitet ist die Rede von einer fortschreitenden Entstaatlichung2, womöglich
gar in einer bereits postnationalen3 bzw. post-etatistischen4 Konstellation, oder
von einer Ablösung des Rechts vom Nationalstaat.5 In unzähligen Veröffent-

1 Teubner, Globale Zivilverfassungen, ZaöRV 2003, S. 1 (14).
2 Vgl. etwa Zimmermann (Hrsg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts

Teilband I und II, 2008; Grimm, Die Verfassung im Prozess der Entstaatlichung, in:
Huber/Möstl (Hrsg.), FS Badura, 2004, S. 145 (145 ff.); Wolf, Private Akteure als
Normsetzer, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht, 2010, S. 187 (188 ff.); Rost, Die
Herausbildung transnationalen Wirtschaftsrechts, 2007, S. 22; Mehde, Phänomene der
Entstaatlichung, in: Klesczewski/Müller/Neuhaus (Hrsg.), Entstaatlichung und gesell-
schaftliche Selbstregulierung, 2008, S. 21 ff., mit zahlreichen weiteren Nachweisen.

3 Habermas, Die postnationale Konstellation, 2001, S. 65 (84 ff.).
4 Calliess, Grenzüberschreitende Verbraucherverträge, 2006, S. 368.
5 Köndgen, Privatisierung des Rechts, AcP 2006, S. 477 (511 ff.); Calliess/Maurer,

Transnationales Recht – eine Einleitung, in: Calliess (Hrsg.), Transnationales Recht,
2014, S. 1 (36).



lichungen insbesondere zum internationalen Handels- und Cyberrecht6 wird auf
das mittlerweile erhebliche und womöglich sogar bereits dominierende rechts-
schöpferische Potential der globalen Zivilgesellschaft verwiesen.7 Die Theo-
retiker einer globalen Fragmentierung verkünden, die Rechtsschöpfungskräfte
einzelner „Privatregimes“ hätten längst begonnen, eigene Rechtsquellen und -sys-
teme jenseits staatlicher Gesetzgebung oder internationaler Staatenverträge zu
etablieren.8 Die normativen Kräfte der gesellschaftlichen Selbstorganisation hät-
ten die bisherige Staatlichkeit nach und nach „ausfransen“9 lassen und das Recht
aus den klassischen, hergebrachten Institutionen in die transnationale private
Selbstregulierung getrieben.10 Auf diese Weise soll eine neue Rechtswirklichkeit
im globalen Maßstab entstehen; der Staat, heißt es, „erodiert“ unter den Bedin-
gungen der Globalisierung.11 Rechtswissenschaft, die sich allein auf staatliche
Regelsetzung konzentriert, müsse unter diesen Bedingungen als unzulänglich an-
gesehen werden.12

Ein Gesetzgeber, ein Staat oder eine Vertragsgemeinschaft – die Zeiten, in de-
nen das (Völker-)Recht linear auf eine der kanonischen Rechtsquellen13 zurück-
zuführen war, dürften bei Einnahme des hier skizzierten Standpunktes schon in
naher Zukunft endgültig vorbei sein.14 An die Stelle staatlicher und zwischen-
staatlicher Gesetzgebung treten demnach neue Formen der Ko-Regulierung
durch staatliche, zwischenstaatliche und zivilgesellschaftliche Akteure zugleich.
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei einer nur noch auf gesellschaftliche Teil-

14 A. Einleitung

6 In den entsprechenden Untersuchungen haben sich diesbezüglich die Termini von
der lex mercatoria bzw. der lex digitalis etabliert. Einen guten Überblick und zahlreiche
Quellennachweise liefert Ipsen, Private Normenordnungen als transnationales Recht,
2009, S. 65 ff. (lex mercatoria); S. 104 ff. (lex digitalis).

7 Hanschmann, Theorie transnationaler Rechtsprozesse, in: Buckel/Christensen/Fi-
scher-Lescano, Neue Theorien des Rechts, 2009, S. 375 (380), m.w. N.

8 Fischer-Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, 2006, S. 42.
9 Brock, Innerstaatliche Kriege und internationale Gewaltanwendung, in: Albert/

Stichweh (Hrsg.), Weltstaat und Weltstaatlichkeit, 2007, S. 157 (167).
10 Wolf, Private Akteure als Normsetzer, in: Bumke/Röthel (Hrsg.), Privates Recht,

2010, S. 187 (187), Nachweis weggelassen.
11 Graser, Sozialrecht ohne Staat? Politik und Recht unter Bedingungen der Globa-

lisierung und Dezentralisierung, in: Hertier/Stolleis/Scharpf (Hrsg.), European and In-
ternational Regulation after the Nation State, 2004, S. 163 (165).

12 Trute/Kühlers/Pilniok, in: Benz/Lütz/Schimank/Simonis (Hrsg.), Handbuch Go-
vernance, 2007, S. 240 (240).

13 Maßgeblich ist für die klassische Völkerrechtslehre insofern Art. 38 I des Statutes
des Internationalen Gerichtshofes.

14 Unter dem provokanten Motto „l’etat c’est quoi?“ fragte sich auch die 54. Assis-
tententagung Öffentliches Recht, ob unter den Bedingungen von fortschreitender euro-
päischer Integration und Globalisierung schon heute überhaupt noch vom Fortbestehen
des Nationalstaates und dessen normativer Gestaltungshoheit gesprochen werden kann
oder ob nicht vielmehr neue normative Ordnungsmuster jenseits des Staates längst die
Realität bildeten.



bereiche bezogenen Art der Selbstregulierung durch einzelne sich selbst ermäch-
tigende Privatakteure zuteil.15 Und so muss sich das Völkerrecht angesichts des-
sen einmal mehr die Frage gefallen lassen: Quo vadis – neues Chaos oder neue
Ordnung?

Im Zuge dieser Entwicklungen sind mittlerweile eigene rechtstheoretische Er-
klärungsmodelle entstanden, mithilfe derer die Beobachtungen systematisiert und
verstanden werden sollen. Unter diesen befindet sich auch die Theorie transnatio-
naler Rechtsprozesse, der sich diese Arbeit widmet. Deren eigentliche Geburts-
stunde ist bereits ein gutes Stück in die Vergangenheit zu datieren: 1956 veröffent-
lichte der US-amerikanische Völkerrechtler Philip Jessup die – gemessen an der
bis heute nicht abreißenden Anzahl von Veröffentlichungen, die seine Konzeption
des transnationalen Rechts rezipieren und fortentwickeln – äußerst erfolgreiche
und einflussreiche Schrift Transnational Law.16 In völkerrechtswissenschaftlicher
Pionierarbeit zeigt Jessup darin auf, inwieweit grenzüberschreitende Handlungen
und Sachverhalte adäquat zu erfassen sind; treffend analysiert er, warum eine di-
chotome Trennung in entweder völkerrechtliche oder innerstaatliche Rechtskate-
gorien zur angemessenen Beschreibung grenzüberschreitender Lebenssachverhal-
te so unterkomplex wie unzeitgemäß ist – was heute freilich mehr denn je gilt.17

Jessups Konzept vom transnationalen Recht besitzt mittlerweile einen festen
Platz in der Rechtstheorie, wobei dessen Rezeption sowohl von privat- als auch
von öffentlich-rechtlicher Seite her erfolgt. Indem durch die Theorie vom trans-
nationalen Recht der staatsfixierte Blickwinkel zugunsten einer Perspektive auf-
gegeben wird, die normative Phänomene auch außerhalb der hoheitlichen Rechts-
etzung in den Blick nimmt,18 bietet das transnationale Recht ein vielversprechen-
des Erklärungsmuster für den soeben skizzierten Zustand der Entstaatlichung.
Folglich sind es oftmals auch Anhänger von Jessups Konzept, die eine Zunahme
privater Regulierung auf Kosten staatlicher Regulierung konstatieren und dabei
im Völkerrecht eine Erweiterung der rechtsetzenden Akteure um die nichtstaat-
lichen Akteure betreiben.19

I. Strukturwandel im Völkerrecht 15

15 Günther, Rechtspluralismus und universeller Code der Legalität: Globalisierung
als rechtstheoretisches Problem in: Wingerth/Günther (Hrsg.), FS Habermas, 2001,
S. 539 (541).

16 Jessup, Transnational Law, 1956.
17 Vgl. auch Rost, Die Herausbildung transnationalen Wirtschaftsrechts, 2007,

S. 21 ff. Dass Jessup mit seinen Analysen und der Konzeption vom transnationalen
Recht nicht nur die Grundlagen für die bis in die heutige Zeit diskutierte Theorie trans-
nationaler Rechtsprozesse legte, sondern seiner Zeit noch dazu weit voraus war, ist Rost
zufolge schon an dem Umstand festzumachen, dass zur Zeit der Veröffentlichung, also
in den 1950er Jahren, „nicht im Ansatz“ von einer wissenschaftlichen Diskussion hin-
sichtlich der in den Folgejahrzehnten zum politik-, sozial-, wirtschafts- und auch rechts-
wissenschaftlichen Modebegriff avancierten Globalisierung gesprochen werden konnte.

18 Jessup, Transnational Law, 1956, S. 2 ff., dazu im Folgenden unter III. ausführlich.
19 Rost, Die Herausbildung transnationalen Wirtschaftsrechts, 2007, S. 75.


